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Technischer Zinssatz
Technischer Zinssatz als wesentlicher 
Parameter einer Pensionskasse

Benno Ambrosini* / Matthias Wiedmer**

Der technische Zinssatz ist der Diskontsatz, mit dem 
sich die Vorsorgekapitalien der Rentner und techni
schen Rückstellungen einer Pensionskasse berechnen 
lassen. Als Diskontsatz fliesst der technische Zinssatz 
auch in die Ermittlung des versicherungstechnisch kor
rekten Umwandlungssatzes ein. Dies zeigt, dass es sich 
beim technischen Zinssatz um eine zentrale Grösse 
handelt, welche für die Berechnung des Deckungsgra
des und indirekt auch für die Bestimmung der an die 
Destinatäre auszurichtenden Altersrenten massgebend 
ist. Gerade im aktuellen Spannungsfeld von rekordtie
fen Zinsen und Umverteilungsdiskussionen zwischen 
aktiven Versicherten und Rentenbezügern gewinnt der 
technische Zinssatz an Bedeutung.

Die Kompetenz und Pflicht für die Festlegung des tech
nischen Zinssatzes hat der Gesetzgeber als unentzieh
bare Aufgabe dem obersten Organ der Pensionskasse 
(dem Stiftungsrat) zugewiesen (Art. 51a Abs. 2 BVG). 
Das oberste Organ stützt sich dabei auf die Empfeh
lung des Experten für berufliche Vorsorge (Art.  52e 
Abs. 2 lit. a BVG).

Viele Pensionskassen orientieren sich bei der Festle
gung des technischen Zinssatzes an der erwarteten 
Nettorendite der eigenen Anlagestrategie und ziehen 
dazu noch eine angemessene Marge ab.

Entwicklung technischer Zinssatz

Anfangs der Nullerjahre hatten die meisten Pensions
kassen in der Schweiz einen technischen Zinssatz von 
4%. Die wesentliche Reduktion der Marktzinsen und 
die damit verbundene Reduktion der erwarteten Ren
dite auf den Kapitalmärkten hatten zur Folge, dass die 
Pensionskassen ihre technischen Zinssätze reduziert 
haben. Die nebenstehende Abbildung 1 zeigt die Ent
wicklung des durchschnittlichen technischen Zinssat
zes im Beitragsprimat seit 2009.

Die Reduktion der technischen Zinssätze hat zu einer 
Erhöhung der Verpflichtungen und allein betrachtet zu 
einer Reduktion der Deckungsgrade der Pensionskas
sen geführt. Eine allgemeine Reduktion der Deckungs
grade konnte aber durch die guten erwirtschafteten 
Vermögensrenditen vermieden werden, sodass insge

samt die Deckungsgrade der Pensionskassen in den 
letzten Jahren sogar tendenziell gestiegen sind. Neben 
den Bilanzauswirkungen sinkt bei Reduktion des tech
nischen Zinssatzes die notwendige Rendite auf den 
Rentenverpflichtungen.

Technischer Zinssatz und Umwandlungssatz

Die gesunkenen technischen Zinssätze haben in den 
vergangenen Jahren auch zu einer deutlichen Senkung 
der Umwandlungssätze geführt.

Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwi
schen dem technischen Zinssatz und dem Umwand
lungssatz:

Umwandlungssatz Technischer Zinssatz

6,8% 4,8%

6,0% 3,7%

5,8% 3,4%

5,0% 2,1%

Ausblick

Die jüngste Entwicklung in der Zinssituation mit re
kordtiefen Zinsen im negativen Bereich hat den Druck 
auf den technischen Zinssatz erneut erhöht. Damit 
wird sich der Trend zu tieferen technischen Zinssätzen 
und Umwandlungssätzen voraussichtlich noch einige 
Zeit fortsetzen.

Abbildung 1: Entwicklung des durchschnittlichen 
technischen Zinssatzes im Beitragsprimat seit 2009; 
Quelle: Swisscanto Pensionskassenstudie 2018.
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 * Dr. sc. nat. ETH, Pensionskassen-Experte SKPE, Managing Director 
der Libera AG.

 ** Dr. rer. nat., Pensionskassen-Experte SKPE, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Libera AG.
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